
Sonderabrechnungsnummern zusätzlich zum EBM

Zusatznummern Kassengebühr
80032		   �Keine Erhebung der Praxisgebühr, da die Befreiung von allen Zuzahlungen nachge-

wiesen worden ist (Bescheinigung nach § 62 Abs. 1 SGB V oder vollständige Befrei-
ung von allen Zuzahlungen nach § 65a Abs. 2 SGB V)

80033 		  �Keine Erhebung der Praxisgebühr, da eine Quittung über die bereits gezahlte Pra-
xisgebühr aufgrund einer 
• �Erstinanspruchnahme eines Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten,
• �Erstinanspruchnahme eines Leistungserbringers im Rahmen der ambulanten 

Behandlung in einem Krankenhaus
oder
• �Inanspruchnahme eines Vertreters nach § 18 Abs. 7 BMV-Ä bzw. § 21 Abs.7 EKV 

vorgelegt und entwertet wurde.

80034		   �Keine erneute Erhebung der Praxisgebühr bei arztpraxisübergreifender Behandlung 
durch denselben Arzt bzw. Therapeuten

80033N	  �Keine Erhebung der Praxisgebühr, da Wiederholungskontakt im Notfalldienst. Eine 
Quittung (Muster 99a) über die bereits gezahlte Praxisgebühr aufgrund einer Erstin-
anspruchnahme im Notfall oder im organisierten Notfalldienst wurde vorgelegt und 
entwertet.

80040 		� Keine Erhebung der Praxisgebühr, 
• da Kassenwechsel des Patienten im laufenden Quartal 
• �da Widerruf der Kostenerstattung gemäß § 13 SGB V durch den Patienten im lau-

fenden Quartal (Nachweis der Krankenkasse hat vorgelegen)
• da Vertretung in der Schwangerenvorsoge
• �da die Befreiung von der Praxisgebühr, jedoch nicht von allen anderen Zuzah-

lungen, nachgewiesen worden ist

80044 		� Patient hat nach schriftlicher Zahlungsaufforderung bisher die Praxisgebühr nicht 
geleistet, gesetzte Frist ist abgelaufen

80045 		� Patient hat nach schriftlicher Zahlungsaufforderung bisher die Praxisgebühr nicht 
geleistet, gesetzte Frist ist nicht abgelaufen

80046 		� Portokosten für eine schriftliche Zahlungsaufforderung

80047 		 Zahlungsaufforderung nicht zustellbar
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